
Hafung im Insolvenzfall
Ein Informatonsservice ihrer Kanzlei Schröder

Wir warnen Geschäfsführer insolvenzbedrohter Unternehmen vor Firmenbestatern, die in Anzeigen 
werben: 

„GmbH in Not? Raus aus der persönlichen Hafung!“

Gegen Zahlung eines meist fünfstelligen Betrages bieten sie die Übernahme der kriselnden Firma an  
und  versprechen  dem  Geschäfsführer  einen  risikolosen  Aussteg.  Dieses  Versprechen  ist  nicht 
einlösbar!  Ein  Geschäfsführer  kann  sich  nicht  von  seiner  zivil-  oder  strafrechtlichen  Hafung 
freikaufen.  Of  versäumten  Firmenchefs,  rechtzeitg  Insolvenz  zu  beantragen,  und  müssen  den 
Gläubigern  gegenüber  dafür  geradestehen.  Verträge  mit  Firmenbestatern  ändern  daran  nichts. 
Mehrere Landeskriminalämter haben Ermitlungsgruppen eingerichtet, um diese Form organisierter 
Insolvenzkriminalität gezielt zu bekämpfen.


